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Nummer 141  Ausnahmen von der Genehmigungspflicht nach Nummer 140 Absatz 1 
 
(1) 1Das Bundeskriminalamt, die Bundespolizeibehörden, die Polizeibehörden der Länder und die 
Finanzbehörden dürfen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Beamtinnen oder Beamte ohne Genehmigung in das 
Ausland entsenden, wenn ohne die sofortige Entsendung der Ermittlungszweck nicht erreicht werden kann 
und die ausländische Behörde vorher zugestimmt hat. 2Der obersten Verwaltungsbehörde ist gleichzeitig 
mit der Entsendung der Beamtin oder des Beamten zu berichten.

(2) Soll nach Bewilligung der Auslieferung oder der Vollstreckungshilfe entsprechend dem Ersuchen eine 
Person auf dem Luftweg in das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland überstellt werden, darf eine 
notwendige Zahl von Polizeibediensteten in das Ausland ohne Genehmigung entsandt werden.


